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Rechtlicher Rahmen
Chronologie

KMK-Anrechnungsbeschluss (2002)

§ Anrechnung von „außerhalb des Hochschulwesens erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten“ 

§ Eine Anrechnung kann erfolgen, wenn 

§ eine Hochschulzugangsberechtigung gegeben ist und 

§ die anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten dem Studium nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind 

§ Überprüfung der Anrechnungsfähigkeit im Rahmen der Akkreditierung 

§ Höchstens 50% außerhochschulisch erworbener Kenntnisse dürfen auf Hochschulstudium angerechnet werden 



Rechtlicher Rahmen
Chronologie

KMK-Anrechnungsbeschluss (2008)

§ Anrechnung kann individuell („Einzelfall“) oder pauschal („homogene Gruppen“) erfolgen

§ Hochschule entscheidet in eigener Zuständigkeit, ob und in welchem Umfang Anrechnung erfolgt

§ Die Hochschulen sind verpflichtet (…)von den bestehenden Möglichkeiten der Anrechnung Gebrauch zu 
machen und Verfahren und Kriterien (…) in den jeweiligen Prüfungsordnungen zu entwickeln

Ländergemeinsame  Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen 
(2003/2010)

§ Verankerung von Anrechnung in Studienordnungen 

§ Formulierung von Modulbeschreibungen in Hinblick auf Gleichwertigkeiten 



Rechtlicher Rahmen
Chronologie

Akkreditierungsrat, 2019

§ die beiden KMK-Anrechnungsbeschlüsse von 2002 und 2008 haben keine unmittelbare Geltung mehr 

§ Rechtliche Basis der Anrechnung sind die jeweiligen Landeshochschulgesetzte

§ Die bisherigen Anrechnungsbeschlüsse sollten als Orientierungsrahmen dienen

§ 9 MRVO Abs. 2 (i.v.m. Staatsvertrag)

„Bei der Anwendung von Anrechnungsmodellen im Rahmen von studiengangsbezogenen Kooperationen ist die 
inhaltliche Gleichwertigkeit anzurechnender nichthochschulischer Qualifikationen und deren Äquivalenz gemäß 
dem angestrebten Qualifikationsniveau nachvollziehbar dargelegt.“



Rechtlicher Rahmen
gem. NHG

NHG §7 Abs. 2b

Prüfungsordnungen sind so zu gestalten, dass

(…)

2. die Anerkennung von

(…)

b) beruflich erworbenen Kompetenzen nach Maßgabe der Gleichwertigkeit

gewährleistet ist.



Rechtlicher Rahmen
Ableitungen

§ Für beruflich erworbene Kompetenzen sind Anrechnungsmöglichkeiten vorzusehen, entsprechende Strukturen 
zu schaffen und Kriterien zu entwickeln.

§ Diese sind in Prüfungs- und Studienordnungen zu verankern.

§ Sowohl individuelle als auch pauschale Anrechnungsverfahren sind möglich.

§ Gleichwertigkeit ist zu prüfen bzw. sicherzustellen.

§ Über (Art und Umfang der) Anrechnung entscheidet die Hochschule.

§ Achtung: In Niedersachsen gilt die Grenze von 50% nicht. 



Grundlagen des 
Äquivalenzvergleichs



Lernergebnisbeschreibung:
die Beschreibung der Lernergebnisse, um die es im Anrechnungskontext geht. I.d.R. unterschieden nach
§ Kenntnissen (Wissen)
§ Fertigkeiten
§ Kompetenzen

Gleichwertigkeitsprüfung (häufig: Äquivalenzprüfung): 
Prüfung der inhaltlichen und niveaubezogenen Äquivalenzen von Lernergebnissen à Kernstück der 
Anrechnung

Anrechnungsverfahren: 
Die jeweilige Regelung zur Implementation/
Durchführung der Anrechnung an einer Hochschule.

Die Äquivalenzprüfung
Begriffsklärung



§ Breit anerkanntes Zertifikat

§ führt zu anerkannten Abschlüssen (z.B. VWA-Abschluss)

§ Außerhalb  der Hauptsysteme erworben

§ Führt nicht zwingend zu formalen Abschlüssen (z.B. 
Volkshochschulkurs)

Non-formales Lernen

§ Findet außerhalb formaler Lernumgebung statt

§ Nicht zwingend intentional (z.B. Berufserfahrung)

Informelles Lernen

zertifizierte 
Lernergebnisse

nicht-
zertifizierte 

Lernergebnisse

Die Äquivalenzprüfung
Begriffsklärung



Lernergebnis

M
ethode

zertifiziert nicht zertifiziert

pauschal

individuell

A

B C

Nicht möglich

Die Äquivalenzprüfung
Begriffsklärung



Lernergebnis

M
ethode

zertifiziert nicht zertifiziert

pauschal

individuell

A

B C

Nicht möglich

Die Äquivalenzprüfung
Begriffsklärung

i.d.R. 
schematischer 
Abgleich

i.d.R. 
Portfolio



Inhaltlicher Abgleich Niveauabgleich

§ Prüfung inwieweit die beruflich erworbenen 
Lernergebnisse mit denen des 
Studienmoduls vergleichbar sind.

§ i.d.R. keine vollständige Überlappung, 
sondern ein inhaltlicher Deckungsgrad von 
einer zuvor festgelegten Größe (z.B. 75 
Prozent)

§ die für das anzurechnende Modul relevanten 
Lernergebnisse können mehreren Fächern 
(o.ä.) enthalten sein

§ Gegenüberstellung in Matrix sinnvoll

§ Prüfung inwieweit die beruflich erworbenen 
Lernergebnisse hinsichtlich bestimmter 
Niveaukriterien gleichwertig sind

§ Grundlage: gestufte Referenzsysteme, z.B.:
§ EQR
§ DQR
§ Lernzieltaxonomien

Die Äquivalenzprüfung
Abgleich nach Inhalt und Niveau



Die Äquivalenzprüfung
inhaltlicher Abgleich

Berufliche Lernergebnisse

Modul A

Modul B

Modul C

LE 1 LE 2 LE 3 LE 4 LE 5

xx xx

x x

xxx



Die Äquivalenzprüfung
inhaltlicher Abgleich

Berufliche Lernergebnisse

Modul A

Modul B

Modul C

LE 1 LE 2 LE 3 LE 4 LE 5
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Die Äquivalenzprüfung
Niveauabgleich

Berufliche Lernergebnisse

LE 1 LE 2 LE 3 LE 4 LE 5

EQR  Deskriptoren
Kenntnisse o + o o o
Fertigkeiten o o - o -
Kompetenzen o o o o -
Ergebnis o + - o -



Die Äquivalenzprüfung
Niveauabgleich

Berufliche Lernergebnisse

LE 1 LE 2 LE 3 LE 4 LE 5

EQR  Deskriptoren
Kenntnisse o + o o o
Fertigkeiten o o - o -
Kompetenzen o o o o -
Ergebnis o + - o -



Die Äquivalenzprüfung
Treffen des Äquivalenzurteils

Berufliche Lernergebnisse

LE 1 LE 2 LE 3 LE 4 LE 5

Modul A

Modul B

Modul C

xx xx

x x

xxx

xxx

xx

xxx

Kenntnisse o o o o -
Fertigkeiten o - + o -
Kompetenzen o - o o o
Ergebnis o - + o -



Die Äquivalenzprüfung
Arbeitshilfen HS Harz

Arbeitshilfe Niveaueinschätzung

Arbeitshilfe Äquivalenzvergleich



Die Äquivalenzprüfung
Arbeitshilfe Niveaueinschätzung



Die Äquivalenzprüfung
Arbeitshilfe Äquivalenzvergleich



Anrechnungsprozess 
(Erfahrungen der Hochschule Harz)



Der Anrechnungsprozess
Erfahrungen der Hochschule Harz

Akkzeptanz:
Nicht jeder Kollege ist überzeugt …„Insgesamt habe ich kein 

gutes Gefühl bei dieser 
Sache, ich finde, wir 
verschenken unsere 

Abschlüsse und bin mir nicht 
sicher, ob das der richtige 

Weg ist.“ „Papier ist bekanntlich 
geduldig.
Aber wahrscheinlich 
habe ich keine Chance 
gegen eine derartige 
Anrechnungspolitik.“



§ Anrechnung beruflich erworbener Lernergebnisse vor allem in den berufsbegleitenden Angeboten

§ seit April 2017: Anrechnung hochschulweit in Anrechnungsordnung geregelt

§ Sowohl pauschale als auch individuelle Anrechnung

§ Prozess der Äquivalenzprüfung eher heterogen

§ Für Studierenden in den berufsbegleitenden Angeboten einer der ausschlaggebenden Gründe für 
die Aufnahme eines Studiums an der HSH

§ Interne Studie: Anrechnung hat keinen signifikanten Einfluss auf Studienerfolg

… und heute

Der Anrechnungsprozess
Erfahrungen der Hochschule Harz



Der Anrechnungsprozess

Voraussetzungen 
schaffen

Information Äquivalenz prüfen Anrechnung und 
Dokumentation

Qualitätssicherung



Voraussetzungen 
schaffen

Information Äquivalenz prüfen Anrechnung und 
Dokumentation

Qualitätssicherung

§ Anrechnungsordnung und Überarbeitung der Studienordnung
§ Schaffung einer fachlichen Zuständigkeit für Anrechnung
§ Etablierung der Anrechnung in den Prüfungsgremien der Hochschule
§ „Briefing“ aller involvierten Parteien (Modul- und Studiengangsverantwortliche, Prüfungsamt, Dekanate)
§ Erarbeitung von Leitlinien (für Bewerber:innen und für Hochschulmitarbeiter:innen)
§ Erarbeitung von Formularen (bspw. Antrag auf Anrechnung, Matrix zur Durchführung Gleichwertigkeitsprüfung, Dokumentation der 

Prüfung)
§ Kooperationsvereinbarungen mit Bildungseinrichtungen
§ Tipp: Es muss zu Beginn nicht alles perfekt sein

Der Anrechnungsprozess
Erfahrungen der Hochschule Harz



Voraussetzungen 
schaffen

Information Äquivalenz prüfen Anrechnung und 
Dokumentation

Qualitätssicherung

§ Über Homepage und Studiengangsseiten (z.B. Anträge leicht zugänglich, FAQ, Testimonials)
§ Involvierung der Studienberatung
§ Für “komplexe“ Themen wenige, feste Ansprechpartner:innen

Der Anrechnungsprozess
Erfahrungen der Hochschule Harz



Voraussetzungen 
schaffen

Information Äquivalenz prüfen Anrechnung und 
Dokumentation

Qualitätssicherung

§ ÄP verläuft grundsätzlich nach einem einheitlichen Verfahren (siehe Teil: Äquivalenzprüfung)
§ Anrechnung bei Übereinstimmung von 75%
§ Für Niveauabgleich wurden Arbeitshilfen entwickelt (basierend auf EQF und Taxonomie nach Anderson/Krathwohl) à diese 

werden auch für die Überarbeitungen der Modulbeschreibungen herangezogen
§ Durchführung durch eine zentrale Stelle; in einem Fachbereich werden nachgelagert auch die Modulverantwortlichen einbezogen

Der Anrechnungsprozess
Erfahrungen der Hochschule Harz



Voraussetzungen 
schaffen

Information Äquivalenz prüfen Anrechnung und 
Dokumentation

Qualitätssicherung

§ Anrechnungsentscheidung trifft der zuständige Prüfungsausschuss (auf Grundlage der Dokumentation der ÄP und 
Entscheidungsvorschlag der Anrechnungsstelle)

§ Dokumentation der ÄP und Entscheidungsvorschlag über Formular
§ Dokumentation der Anrechnung im Zeugnis: Notenübernahme (bei vergleichbaren Notensystemen oder „bestanden“)

Der Anrechnungsprozess
Erfahrungen der Hochschule Harz



Voraussetzungen 
schaffen

Information Äquivalenz prüfen Anrechnung und 
Dokumentation

Qualitätssicherung

§ Studiengänge “mit Anrechnung“ wurden bereits mehrfach akkreditiert
§ Regelmäßige Überprüfung der Aktualität der Leitlinien (u.a. auch rechtliche Grundlagen) durch Stelle Akkreditierung
§ Feedback zu Entscheidungsvorschlägen aus Prüfungsausschuss (und z.T. auch durch Modulverantwortliche)

Der Anrechnungsprozess
Erfahrungen der Hochschule Harz



Der Anrechnungsprozess
grundlegende Aspekte

Voraussetzungen 
schaffen

Information Äquivalenz prüfen Anrechnung und 
Dokumentation

Qualitätssicherung

§ Art und Umfang der 
Anrechnung klären

§ Rechtliche 
Verankerung 
Zuständigkeiten 
klären/ Personal 
qualifizieren

§ Kompetenzorientierun
g in den 
Modulbeschreibungen 
sicherstellen

§ Akzeptanz für 
Anrechnung schaffen

§ Informationsmaterial 
erstellen und 
einbinden

§ Studienberatung 
qualifizieren

§ Ansprechpartner:inn
en festlegen

§ Steuerung der 
Antragstellung

§ Wahl / Entwicklung 
der 
Äquivalenzprüfung

§ Dokumentation des 
Verfahrens

§ Erstellung von 
Leitfäden für die 
Anspruchsgruppen

§ Dokumentation der 
ÄP

§ Entscheidung über 
Anrechnung

§ Mitteilung der 
Ergebnisse an alle 
Beteiligten (z.B. 
Studierende, 
Prüfungsamt)

§ Behandlung von 
Noten

§ Intern Transparenz 
schaffen

§ Aktualität der 
Informationen 
sicherstellen

§ Weiterbildung der 
Mitarbeitenden

§ Evaluation
§ Akkreditierung



§ Treten Sie unserem Miro Board bei (keine Anmeldung notwendig); den Link finden Sie auch im 
Chat

§ Bitte notieren Sie Ihre Fragen und Beispiele je Prozessschritt

§ Beispiel = grüne Karte

§ Frage = gelbe Karte

§ Ordnen Sie die Karten möglichst einem Prozessschritt zu

Der Anrechnungsprozess
Ihre Fragen

https://miro.com/app/board/uXjVPGnz2zk=/?share_link_id=992641674261

https://miro.com/app/board/uXjVPGnz2zk=/?share_link_id=992641674261
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